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GEMEINDE NORDHEIM Az.: 062.31, 062.32, 062.71  
  
Sitzung des Verwaltungsausschusses am 30. Januar 2019 
Sitzung des Gemeinderates am 01. Februar 2019 öffentlich 
 
Sitzungsvorlage 11/2019 
Kommunalwahl und Europawahl 2019  
1.) Besetzung des Gemeindewahlausschusses  
2.) Ermittlung des Ergebnisses der Europa-, Gemeinderats- und Kreistagswahl 
 
 
Sachverhalt: 
 
Am 26. Mai 2019 finden die Europawahl, die Gemeinderatswahl und die Kreistagswahl statt. Das Er-
gebnis der Europawahl muss am Sonntag als erstes festgestellt werden. Die Gemeinderats- und 
Kreistagswahl sollen am Montag ausgezählt werden. 
 
Die Wahlbekanntmachung ist in Absprache mit dem Landratsamt Heilbronn für  
Donnerstag, 7. Februar 2019 vorgesehen. Wahlvorschläge können ab dem Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung eingereicht werden. Früher eingereichte Wahlvorschläge sind zurückzuweisen. En-
de der Einreichungsfrist ist Donnerstag, 28. März 2019 um 18:00 Uhr. Für die Zahl der Gemeinderäte 
gilt die Gemeindegrößengruppe nach § 25 Absatz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO). Das sind 18 Mitglieder. Durch die Hauptsatzung kann bestimmt werden, dass für die Zahl 
der Gemeinderäte die nächstniedrigere Gemeindegrößengruppe maßgebend ist. 
 
Für die Gemeinderatswahl ist ein Gemeindewahlausschuss (GWA) zu bilden. Dieser leitet die Ge-
meinderatswahl und stellt das Wahlergebnis fest. Bei der Wahl der Kreisräte leitet er die Durchfüh-
rung der Wahl in der Gemeinde und wirkt bei der Feststellung des Wahlergebnisses mit. Gemäß § 11 
Absatz 2 Kommunalwahlgesetz (KomWG) besteht der GWA aus dem Vorsitzenden und mindestens 2 
Beisitzern. Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses ist kraft Gesetzes der Bürgermeister. Ist der 
Bürgermeister Wahlbewerber oder Vertrauensperson für einen Wahlvorschlag, wählt der Gemeinde-
rat den Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses und einen Stellvertreter aus den Wahlberech-
tigten und Gemeindebediensteten. 
 
Die restlichen Aufgaben der Wahlen (Bestimmung der Wahlvorstände, Wahlbezirke und Wahlräume) 
obliegen nach dem Kommunalwahlgesetz (KomWG) dem Bürgermeister als Leiter der Verwaltung. 
 
Der Gemeindewahlausschuss hat spätestens bis zum 4. April 2019 über die Zulassung der Wahlvor-
schläge für die Gemeinderatswahl zu entscheiden. Die entsprechende Sitzung des Gemeindewahl-
ausschusses ist für Montag, 1. April 2019, 19:00 Uhr, vorgesehen. Zugelassene Wahlvorschläge wer-
den danach, spätestens bis zum 6. Mai 2019, bekannt gemacht. 
 
Wahlbewerber für das Amt eines Gemeinderats oder Kreisrats, sowie Vertrauensleute von Wahlvor-
schlägen können nicht in den Gemeindewahlausschuss gewählt oder in den Wahlvorstand für die 
Kommunalwahlen berufen werden. Die Verwaltung hatte die Fraktionen gebeten Vorschläge für die 
Besetzung des GWA einzureichen.  
 
Anm.: Für die Wahl gilt § 37 Abs. 7 GemO. Das heißt, offen gewählt werden (d. h. ohne Stimmzettel 
und durch Handhebung) kann nur dann, wenn kein stimmberechtigtes Gemeinderatsmitglied wider-
spricht (vgl. § 37 Abs. 7 Satz 1 GemO). Das Ergebnis von geheimen Wahlen wird durch den Vorsitzen-
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den unter Mithilfe eines vom Gemeinderat bestellten Mitglieds oder eines Gemeindebediensteten 
ermittelt. Zur Befangenheit findet § 18 Abs. 3 Satz 2 GemO Anwendung. Das bedeutet, Gemeinderäte 
sind aufgrund dieser Bestimmung bei der Beschlussfassung nicht befangen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1.) Besetzung des Gemeindewahlausschusses 
 
Der Gemeinwahlausschuss für die Wahlen am 26. Mai 2019 besteht aus dem Vorsitzenden und drei 
Beisitzern sowie deren Stellvertreter in gleicher Zahl. Es werden folgende Personen für die Besetzung 
der genannten Positionen gewählt: 
 
 
1. Vorsitzender    Peter Haug 
Stellvertr. Vorsitzende   Hanna Zeh 
 
Beisitzerin:    Martina Perrot 
Beisitzerin:    Petra Frank 
Beisitzerin:    Tatjana Willy 
 
Stellv. Beisitzer in folgender Reihenfolge: 
 
1. Stellvertr. Beisitzer:   Steffen Gillmann 
2. Stellvertr. Beisitzerin:  Sebastian Böhringer 
3. Stellvertr. Beisitzerin:  Ricarda Müller  
 
2.) Ermittlung des Ergebnisses der Europa-, Gemeinderats- und Kreistagswahl 
 
Das Ergebnis der Europawahl wird noch am Sonntag, 26. Mai 2019 im Anschluss an die Wahlhand-
lung ausgezählt. Die Ermittlung des Gemeinderats- und Kreistagswahlergebnisses erfolgt am  
Montag, 27. Mai 2019. 
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